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RS OGH 1953/9/30 3Ob511/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1953

Norm

ABGB §759

ABGB §1284 Ba

Rechtssatz

A. überläßt B. gegen einen xen Betrag und eine Leibrente, die nach seinem Tode an seine Gattin C. - vermindert -

weiterbezahlt werden soll, ein Gasthaus; diesen Vertrag unterfertigt C.; nach Einbringung der Scheidungsklage A.

gegen C. ändert A. und B. - ohne Beiziehung der C. - den Vertrag dahin ab, daß C. keinen Rentenanspruch hat; C. klagt

A. und B. auf Feststellung des Bestandes ihres Rentenanspruches.
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